
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/11/29 88/11/0215
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1988

Index

43/02 Leistungsrecht

Norm

HGG 1985 §30 Abs1 idF 1985/087;

HGG 1985 §39 idF 1985/087;

Rechtssatz

Dienstnehmer des Bundes haben ausschließlich einen Anspruch gegen den Dienstgeber auf Fortzahlung der

Dienstbezüge, aber keinen Anspruch auf Entschädigung nach dem HGG, der gegenüber dem Heeresgebührenamt

geltend zu machen wäre. Der Anspruch auf Fortzahlung der Dienstbezüge ist dem Dienstgeber gegenüber geltend zu

machen.
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